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Datenkranz 

 

Auszug aus der 

Preisangabenverordnung (PAngV)  

§ 1 Grundvorschriften 

(1)  Wer Verbrauchern gemäß § 13 des Bürgerlichen Gesetzbuchs gewerbs- oder 

geschäftsmäßig oder wer ihnen regelmäßig in sonstiger Weise Waren oder Leistungen anbietet oder 

als Anbieter von Waren oder Leistungen gegenüber Verbrauchern unter Angabe von Preisen wirbt, hat die 

Preise anzugeben, die einschließlich der Umsatzsteuer und sonstiger Preisbestandteile zu zahlen sind 

(Gesamtpreise). Soweit es der allgemeinen Verkehrsauffassung entspricht, sind auch die Verkaufs- oder 

Leistungseinheit und die Gütebezeichnung anzugeben, auf die sich die Preise beziehen. Auf die 

Bereitschaft, über den angegebenen Preis zu verhandeln, kann hingewiesen werden, soweit es der 

allgemeinen Verkehrsauffassung entspricht und Rechtsvorschriften nicht entgegenstehen. 

(…) 

(7) Die Angaben nach dieser Verordnung müssen der allgemeinen Verkehrsauffassung und den 

Grundsätzen von Preisklarheit und Preiswahrheit entsprechen. Wer zu Angaben nach dieser Verordnung 

verpflichtet ist, hat diese dem Angebot oder der Werbung eindeutig zuzuordnen sowie leicht erkennbar 

und deutlich lesbar oder sonst gut wahrnehmbar zu machen. Bei der Aufgliederung von Preisen sind die 

Gesamtpreise hervorzuheben. 

 

§ 2 Grundpreis 

(1) Wer Verbrauchern gewerbs- oder geschäftsmäßig oder wer ihnen regelmäßig in sonstiger Weise Waren 

in Fertigpackungen, offenen Packungen oder als Verkaufseinheiten ohne Umhüllung nach Gewicht, 

Volumen, Länge oder Fläche anbietet, hat neben dem Gesamtpreis auch den Preis je Mengeneinheit 

einschließlich der Umsatzsteuer und sonstiger Preisbestandteile (Grundpreis) in unmittelbarer Nähe des 

Gesamtpreises gemäß Absatz 3 Satz 1, 2, 4 oder 5 anzugeben. Dies gilt auch für denjenigen, der als Anbieter 

dieser Waren gegenüber Verbrauchern unter Angabe von Preisen wirbt. Auf die Angabe des Grundpreises 

kann verzichtet werden, wenn dieser mit dem Gesamtpreis identisch ist. 

(2) Wer Verbrauchern gewerbs- oder geschäftsmäßig oder wer ihnen regelmäßig in sonstiger Weise 

unverpackte Waren, die in deren Anwesenheit oder auf deren Veranlassung abgemessen werden (lose 

Ware), nach Gewicht, Volumen, Länge oder Fläche anbietet oder als Anbieter dieser Waren gegenüber 

Verbrauchern unter Angabe von Preisen wirbt, hat lediglich den Grundpreis gemäß Absatz 3 anzugeben. 

(3) Die Mengeneinheit für den Grundpreis ist jeweils 1 Kilogramm, 1 Liter, 1 Kubikmeter, 1 Meter oder 1 

Quadratmeter der Ware. Bei Waren, deren Nenngewicht oder Nennvolumen üblicherweise 250 Gramm 

oder Milliliter nicht übersteigt, dürfen als Mengeneinheit für den Grundpreis 100 Gramm oder Milliliter 

verwendet werden. Bei nach Gewicht oder nach Volumen angebotener loser Ware ist als Mengeneinheit 

für den Grundpreis entsprechend der allgemeinen Verkehrsauffassung entweder 1 Kilogramm oder 100 

Gramm oder 1 Liter oder 100 Milliliter zu verwenden. Bei Waren, die üblicherweise in Mengen von 100 

Liter und mehr, 50 Kilogramm und mehr oder 100 Meter und mehr abgegeben werden, ist für den 

Grundpreis die Mengeneinheit zu verwenden, die der allgemeinen Verkehrsauffassung entspricht. Bei 

Waren, bei denen das Abtropfgewicht anzugeben ist, ist der Grundpreis auf das angegebene 

Abtropfgewicht zu beziehen. 

(…) 
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§ 4 Handel 

(1) Waren, die in Schaufenstern, Schaukästen, innerhalb oder außerhalb des Verkaufsraumes auf 

Verkaufsständen oder in sonstiger Weise sichtbar ausgestellt werden, und Waren, die vom Verbraucher 

unmittelbar entnommen werden können, sind durch Preisschilder oder Beschriftung der Ware 

auszuzeichnen. 

(2) Waren, die nicht unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 im Verkaufsraum zum Verkauf 

bereitgehalten werden, sind entweder nach Absatz 1 auszuzeichnen oder dadurch, dass die Behältnisse 

oder Regale, in denen sich die Waren befinden, beschriftet werden oder dass Preisverzeichnisse angebracht 

oder zur Einsichtnahme aufgelegt werden. 

(3) Waren, die nach Musterbüchern angeboten werden, sind dadurch auszuzeichnen, dass die Preise für die 

Verkaufseinheit auf den Mustern oder damit verbundenen Preisschildern oder Preisverzeichnissen 

angegeben werden. 

(4) Waren, die nach Katalogen oder Warenlisten oder auf Bildschirmen angeboten werden, sind dadurch 

auszuzeichnen, dass die Preise unmittelbar bei den Abbildungen oder Beschreibungen der Waren oder in 

mit den Katalogen oder Warenlisten im Zusammenhang stehenden Preisverzeichnissen angegeben werden. 

Quelle: www.gesetze-im-internet.de/pangv/ (Zugriff am 27.04.2019) 

 Fragen: 
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